
Äußerungen leicht diffamierender Art, die der Täter 
aus bloßer Verärgerung und Unbeherrschtheit macht 
und die dem Inhalt nach eine Beschwerde z. B. gegen 
bestimmte Mängel in der staatlichen Leitungstätigkeit 
darstellen, haben nicht den Charakter einer Staatsver
leumdung. Typisch dafür ist folgender Fall:
Ein Brigadier, einer der aktivsten Kräfte des Betriebes, 
wendet sich abends in leicht angetrunkenem Zustand 
an die Volkspolizei, weil seinem Freund ein Fahrrad 
entwendet worden war. Der Volkspolizist lehnt jede 
Hilfe ab mit dem Bemerken, daß er sich um solche 
Kleinigkeiten nicht kümmere und der Freund ja selbst 
schuld daran sei, weil er das Fahrrad nicht angeschlos
sen habe. Der Brigadier beschimpft daraufhin den 
Volkspolizisten in sehr erregtem Zustand.
Wenn auch das Verhalten dieses Brigadiers nicht zu 
billigen ist, so handelt es sich hier nicht um eine Staats
verleumdung, da die für die Staats Verleumdung ty
pische negative Einstellung, in diesem Fall zur Volks
polizei oder zu einzelnen ihrer Angehörigen, und die 
Zielstellung, diese herabzusetzen, fehlt. Der Umstand, 
daß er sich unmittelbar nach dem Bemerken des Dieb
stahls an eine Dienststelle der Volkspolizei wandte, 
spricht im Gegenteil gerade dafür, daß er Vertrauen 
zu unseren Sicherheitsorganen hat und glaubt, von 
ihnen Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Solche 
Äußerungen erfolgen im Grunde genommen auch gar 
nicht vorsätzlich wegen der staatlichen Tätigkeit, wie 
es nach dem Tatbestand des § 20 Ziff. 2 StEG erforder
lich ist. Die staatliche Tätigkeit ist vielmehr lediglich 
äußerer Anlaß der Handlung. Eine andere Frage ist es, 
daß u. Ü. eine Beleidigung vorliegt, weil es ja in der 
Regel dem Betreffenden darum geht, eine bestimmte 
Person verächtlich zu machen.
Der Staatsverleumder bezweckt mit seinem Verhalten, 
das Ansehen eines Staatsorgans, eines Staatsfunktionärs 
usw. herabzusetzen, er steht aber dabei nicht auf einer 
klassenfeindlichen Position wie der Hetzer. Seine Hand
lung ist nicht auf die Verwirklichung klassenfeindlicher 
Ziele, das Aufhetzen oder Aufwiegeln anderer gerich
tet14. Die Täter sind vielmehr beim größten Teil der 
Staatsverleumdungen Menschen, die zwar teilweise ein 
unsozialistisches Verhältnis zur sozialistischen Staats
disziplin haben, aber nicht außerhalb der sozialisti
schen Gesellschaft stehen.
Meist haben sich bei ihnen bereits wesentliche Ele
mente eines sozialistischen Bewußtseins entwickelt. Das 
kommt darin zum Ausdruck, daß Staatsverleumder 
teilweise große Arbeitsleistungen in Betrieben oder Ge
nossenschaften vollbringen, also aktiv am sozialisti
schen Aufbau teilnehmen.
Der Melker z. B., der die Funktionäre der LPG be
schimpft hatte, leistete vor und nach der Tat eine vor
bildliche Arbeit. Er war 1960 zum Jahrestag der DDR 
mit der Medaille für ausgezeichnete Leistungen und 
im Februar 1961 von der Kreisleitung der FDJ mit der 
Urkunde als bester Rinderzüchter des MTS-Bereichs 
ausgezeichnet worden.
Das heißt nicht, daß die Einstellung dieser Menschen 
zur Arbeit völlig in Ordnung ist. Mit fortschreitender 
Entwicklung wachsen die Anforderungen, und es reicht 
allein nicht aus, regelmäßig der Arbeit nachzugehen 
und die Norm zu erfüllen15 io. Ihre Bemühungen zeigen 
aber, daß sie im Ringen der Gesellschaft um die höhere 
Organisation der Arbeit und damit um die höhere Ar
beitsproduktivität nicht abseits stehen, sondern mehr 
oder weniger bewußt ihren Teil dazu beitragen. Ihre 
Grundhaltung ist also positiv. Die Tat steht also in der 
Mehrzahl der Fälle im Widerspruch zum sonstigen Ver
halten.
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Ein geringer Teil der Staatsverleumdungen vornehm
lich die auf allgemeiner Asozialität beruhenden, aber 
auch die schwersten der aus rowdyhaften Beweggrün
den begangenen Gesetzesverletzungen, werden von 
demoralisierten Elementen begangen, die zwar eben
falls nicht aus einer konterrevolutionären Einstellung 
heraus handeln, aber in ihrer gesamten gesellschaft
lichen Haltung überwiegend außerhalb der sozialisti
schen Kollektivität stehen. Die Täter sind meistens vor
bestraft, neigen zu Arbeitsbummelei und zum Alkohol
mißbrauch und stehen den Bestrebungen, sie zu er
ziehen, ablehnend gegenüber.

So hatte z. B. ein ungelernter Arbeiter, der Mitglieder 
der SED in einer Gaststätte verleumdet und beschimpft 
hatte, weil sie ihn wegen seiner schlechten Arbeitsmoral 
zur Rede stellten — er war krank geschrieben und 
befand sich trotzdem angetrunken in einer Gaststätte —, 
seine Lehre nicht abgeschlossen und die Arbeitsstellen 
ständig gewechselt; er war wegen Körperverletzung 
und Diebstahls vorbestraft. Auch auf der letzten Ar
beitsstelle änderte er sein Verhalten nicht, obwohl zwei 
Brigaden versucht hatten, ihn auf den richtigen Weg 
zu bringen.
Die Aufdeckung der der Einzeltat zugrunde liegenden 
Auffassungen und der spezifischen Widersprüche in der 
Bewußtseinsentwicklung des Täters ist mit von aus
schlaggebender Bedeutung für die Feststellung der An
griffsrichtung und des Grades der Gesellschaftsgefähr
lichkeit. Sie verbietet jede isolierte Untersuchung der 
Handlung; sie setzt die allseitige Erforschung der Tat
umstände und der Verhältnisse, unter denen die Rechts
verletzung begangen wurde, und die umfassende Würdi
gung der Person des Angeklagten voraus.

Die Bewußtseinsentwicklung ist ein sehr komplizierter 
Prozeß. Richtungweisend für sein Verständnis sind die 
u. a. auf dem 33. Plenum des Zentralkomitees der SED 
und die in der Programmatischen Erklärung sowie in 
den Rechtspflegebeschlüssen des Staatsrates gegebene 
Analyse bzw. die darin enthaltenen Hinweise zur Ent
wicklung der einzelnen Seiten des sozialistischen Be
wußtseins bei den einzelnen Klassen und Schichten. 
Dieser Prozeß vollzieht sich entsprechend der unter
schiedlichen Vergangenheit, Herkunft und Lebenserfah
rung der einzelnen Menschen sowie ihrer Entwick
lungbedingungen. Die Justizorgane können dabei nicht 
nur vom allgemeinen Stand des Bewußtseins ausgehen. 
Erkenntnisquelle muß auch der konkrete Stand des 
Bewußtseins in den Betrieben und LPGs ihres Bereichs 
sein. Sie müssen wissen, wo und warum ein Zurück
bleiben einzelner Gruppen oder Menschen festzustellen 
ist1«. Das setzt eine enge Verbindung der Justizfunk
tionäre zur gesellschaftlichen Entwicklung und zum 
Leben der Werktätigen voraus. Das Erfassen der zu
grunde liegenden negativen Auffassungen, Motive und 
Ziele ist vielfach nur möglich, wenn dabei das allge
meine Verhalten des Täters vor und nach der Tat und 
das Spezifische seiner Entwicklung, sein Bildungsniveau, 
seine Stellung im Kollektiv mit berücksichtigt werden. 
Die psychische Einstellung zum äußeren Verhalten ist 
abhängig von der Ideologie. Grundlage für ihre Fest
stellung kann aber nicht eine einzelne negative Hand
lung sein.

Einstellung des Täters zur sozialistischen Staats
disziplin sorgfältig beachten
Die Aufdeckung der allgemeinen Einstellung des Täters 
speziell zur sozialistischen Staatsdisziplin hilft, den sub
jektiven Inhalt des Handelns zu erkennen. In der Tat 
findet im wesentlichen die negative Seite des Täters, 
finden die bürgerlichen Positionen in seinem Denken,
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